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I. Teilzeitberufsausbildung, § 8 Absatz 1 Satz 2 BBiG 

Zusammentreffen von Verkürzung der Ausbildungsdauer und Teilzeitberufsausbildung 

Wird bei einer Teilzeitausbildung künftig eine Verkürzung gemäß den Empfehlungen des Haupt-
ausschusses nach § 8 Absatz 3 BBiG gewährt, so ist die Ausbildungsdauer nunmehr auf die Re-
gelausbildungsdauer zu verkürzen, wenn nach Abzug der Verkürzung (nach § 8 Absatz 3 BBiG) 
die Regelausbildungsdauer nur um höchstens sechs Monate überschritten wird.  

Die Ergänzung in § 8 Absatz 1 Satz 2 BBiG bezieht sich auf die Verkürzung der Ausbildungsdauer 
für den besonderen Fall der Teilzeitberufsausbildung nach § 7a BBiG. Zum Schutz der Interessen 
und Bedürfnisse der Zielgruppen (beispielsweise Menschen mit Aufholbedarf beim Spracher-
werb oder Menschen mit Behinderungen) verlängert sich die Ausbildungsdauer bei einer Teil-
zeitausbildung entsprechend der Kürzung der Ausbildungszeit automatisch, höchstens jedoch 
bis zum Eineinhalbfachen der Regeldauer, die in der Ausbildungsordnung festgelegt ist. Gleich-
zeitig ist für leistungsstarke Auszubildende ein Abschluss in der Regelausbildungsdauer über das 
Instrument der Verkürzung möglich. 

Anwendungsbeispiel: Ausbildungsdauer nach Ausbildungsordnung: 36 Monate 
 

Verkürzungsgründe nach § 8 Absatz 3 BBiG liegen vor, wodurch die 
Ausbildungsdauer um ein halbes Jahr (6 Monate) verkürzt wird, d.h. 
die Ausbildungsdauer des Azubis beträgt nunmehr 30 Monate.  
 
Azubi und Betrieb vereinbaren eine Teilzeitberufsausbildung mit ei-
ner wöchentlichen/täglichen Ausbildungszeit von 75%, d.h. die Aus-
bildungsdauer verlängert sich automatisch auf 40 Monate, § 7a Ab-
satz 2 BBiG. 
 

Lösung:   In diesem Fall findet der neue § 8 Absatz 1 Satz 2BBiG Anwendung!
     

Denn hier wird die Regelausbildungsdauer (36 Monate) nach einer 
Verkürzung nach § 8 Absatz 3 BBiG und der anschließenden automa-
tischen Verlängerung gem. § 7a BBiG und in Summe (nur) um vier 
Monate überschritten.   
 
Die Folge ist, dass die bereits auf 40 Monate verkürzte Ausbildungs-
dauer gem. § 8 Absatz 1 Satz 2 BBiG nun weiter „verkürzt" wird, näm-
lich auf die Regelausbildungsdauer (36 Monate). 
 

Dieser Kürzungsmechanismus soll die allgemeinen und besonderen Verkürzungsgründe, die im 
Rahmen einer Teilzeitausbildung gemäß den Empfehlungen des Hauptausschusses gewährt wer-
den können, verstärken. Davon sollen insbesondere leistungsstarke Auszubildende profitieren, 
die über einen in den entsprechenden Empfehlungen genannten Schulabschluss verfügen, pa-
rallel ein duales Studium absolvieren oder Familien- bzw. Pflegeaufgaben wahrnehmen. Die 
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Regelung soll darüber hinaus zu einem effizienteren Ausbildungs- und Prüfungsablauf für die 
Teilzeitauszubildenden, die Berufsschulen und die zuständigen Stellen führen. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn aufgrund von Teilzeit ein regulärer Prüfungstermin sonst nicht planmäßig 
erreicht wird. 

II. Ausbildungsvertrag, §§ 11, 13, 36 und 101 BBiG 

1. § 11 BBiG 

Ermöglicht wird, den Vertrag elektronisch abzufassen 

Um einen vollständig medienbruchfreien digitalen Prozess zu ermöglichen, muss die Ver-
tragsabfassung nach § 11 Absatz 1 BBiG keine Unterschriften der Vertragsparteien mehr ent-
halten. Stattdessen genügt künftig, wenn der Ausbildungsbetrieb dem Auszubildenden und 
ggf. dessen gesetzlichen Vertretern und Vertreterinnen die elektronische Vertragsabfassung 
unverzüglich übermittelt und Auszubildende den Empfang bestätigt, wozu er verpflichtet ist. 
Die elektronische Vertragsabfassung muss so beschaffen sein, dass sie gespeichert und aus-
gedruckt werden kann. 

Empfangsbestätigung 

Die Ausbildenden müssen nach § 11 Abs. 2 Satz 3 BBiG nun nachweisen, dass die elektroni-
sche Vertragsabfassung empfangen wurde. Sowohl die Vertragsabfassung als auch deren 
Empfangsnachweis sind vom Ausbildenden für die Dauer der Ausbildung selbst sowie nach 
Beendigung für die Dauer von drei Jahren nach Ablauf des Jahres, in dem das Ausbildungsver-
hältnis beendet wurde, aufzubewahren. Ansonsten begehen sie eine Ordnungswidrigkeit, vgl. 
§ 101 BBiG. Für den Empfangsnachweis werden keine besonderen Anforderungen an Inhalt 
und Form gestellt. Mindestanforderung ist nur, dass sich daraus zweifelsfrei ergibt, auf wel-
ches übermittelte Dokument er sich bezieht.  

Der Empfangsnachweis lässt sich am einfachsten dadurch erreichen, dass der Betrieb den 
Auszubildenden bittet, den Erhalt des Vertrages elektronisch zu bestätigen, etwa durch eine 
separate Nachricht oder ein Bearbeitungsfeld im Dokument selbst. Wenn der Auszubildende 
den Vertrag handschriftlich unterschreibt, gilt dies zugleich als Empfangsnachweis.  

Bei einer elektronischen Vertragsabfassung muss im Gegensatz zur Niederschrift für die Ein-
tragung in das Ausbildungsverzeichnis noch zusätzlich zur Vertragsabfassung auch der Emp-
fangsnachweis eingereicht werden. 

2. § 13 BBiG 

Neue Pflicht für Auszubildende den Empfang der Vertragsabfassung zu bestätigen 

Die Anpassung des § 13 Satz 2 Nr. 8 BBiG spiegelt die Änderungen in § 11 BBiG wider. Gemäß 
der Neuregelung sind Auszubildende nun verpflichtet, den Empfang der Vertragsabfassung zu 
bestätigen. Dies erfordert die aktive Mitwirkung der Auszubildenden. 
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3. § 36 BBiG 

Der Antrag auf Eintragung umfasst eine Kopie der Vertragsabfassung und des Empfangs-
nachweises 

Künftig muss sowohl eine Kopie der Vertragsabfassung und bei der elektronischen Variante 
auch eine solche des Empfangsnachweises mit dem Antrag auf Eintragung eingereicht wer-
den. 

4. § 101 BBiG 

Neue Ordnungswidrigkeit 

Wer die Vertragsabfassung oder den Empfangsnachweis nicht oder nicht mindestens drei 
Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem das Ausbildungsverhältnis beendet wurde, aufbewahrt, 
handelt gemäß § 101 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 BBiG ordnungswidrig.   

Aufgrund der Änderungen in § 11 BBiG kommt der Aufbewahrung des Empfangsnachweises 
bei der elektronischen Vertragsabfassung durch die Ausbildenden eine wichtige Funktion bei 
der Sicherung gerichtlich belastbarer Beweise zu. Die Anpassung in § 101 BBiG dient der Absi-
cherung der neuen Pflichten aufgrund der Anpassungen der §§ 11 und 36 BBiG.  

III. Digitales mobiles Ausbilden, §§ 14, 28 BBiG 

Digitales mobiles Ausbilden nun ausdrücklich möglich 

1. § 28 Absatz 2 Satz 2 BBiG 

Gemäß § 28 Absatz 2 Satz 2 BBiG ist nun ausdrücklich auch eine unmittelbare Vermittlung 
der Ausbildungsinhalte ohne gleichzeitige Anwesenheit der Auszubildenden und ihrer Ausbil-
der oder Ausbilderinnen am gleichen Ort möglich. Dies soll jedoch nicht uneingeschränkt 
möglich sein, sondern nur in einem „angemessenem Umfang“. Dies wird durch die Gesetzes-
begründung unterstützt, in der das mobile Lernen und Ausbilden als Option gedacht ist1. Dies 
bedeutet, dass eine rein bzw. ausschließlich digitale mobile Ausbildung (auch jetzt mit der 
rechtlichen Verankerung in § 28 BBiG) nicht möglich ist.  

Der Begriff „angemessener Umfang“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Der Gesetzgeber hat 
sich hier bewusst gegen eine konkrete Festlegung des Umfangs entschieden. Der Maßstab 
wird also auch hier die Qualität der Vermittlung der vorgeschriebenen Ausbildungsinhalte 
sein. Es ist jeweils für den konkreten Einzelfall zu entscheiden, welcher Umfang des mobilen 
Ausbildens angemessen ist. Es gelten dieselben Kriterien wie in der Präsenzausbildung. 

Das digitale mobile Ausbilden ist dabei unter folgenden Voraussetzungen möglich:  

 

 

 
1 Deutscher Bundestag, Drucksache 20/10857, S. 43. 
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Für die Vermittlung von Ausbildungsinhalten wird Informationstechnik eingesetzt. 

Informationstechnik ist als Oberbegriff für Hardware, Software und IT-Services zu verstehen. 
Gemeint sind also zum Beispiel Laptops, Handys, PC, Telefon, E-Mail, Teams, Zoom, E-Learn-
ing-Plattformen, Apps. 

Die Ausbildungsinhalte und die Orte, an denen sich die Auszubildenden und ihre Ausbilder 
oder Ausbilderinnen jeweils aufhalten, sind für die Vermittlung von Ausbildungsinhalten 
auf Distanz geeignet.  

Zum einen müssen die Ausbildungsinhalte für die Vermittlung auf Distanz geeignet sein. Da-
bei sind auch die zur Verfügung stehenden digitalen Möglichkeiten zu berücksichtigen.  

Zum anderen müssen die Orte, an denen sich die Auszubildenden und ihre Ausbilder oder 
Ausbilderinnen jeweils aufhalten, für die Vermittlung auf Distanz geeignet sein. Wann ein Ort 
geeignet ist, wird nicht näher konkretisiert. Als geeignet sind jene Orte anzusehen, an denen 
eine Ausbildung entsprechend den Erfordernissen möglich ist, die an eine Ausbildung im Be-
trieb gestellt werden. 

Die Qualität der Vermittlung ist derjenigen bei gleichzeitiger Anwesenheit der Auszubilden-
den und ihrer Ausbilder oder Ausbilderinnen am gleichen Ort gleichwertig. 

Die Qualität der Vermittlung ist insbesondere dann gleichwertig, wenn der Ausbilder oder die 
Ausbilderin 

- jederzeit zu den betriebsüblichen Zeiten für den Auszubildenden oder 
die Auszubildende erreichbar ist,  

- den Lernprozess steuert und begleitet  
- sowie die Lernfortschritte kontrolliert.2  

Bitte beachten Sie auch die am 20. Juni 2023 beschlossene Empfehlung (Nummer 179) des 
Hauptausschusses des BIBB. 

Oberstes Gebot beim digitalen mobilen Ausbilden ist, dass die Standards der dualen Berufs-
ausbildung und die Qualität der Ausbildung gehalten werden. Für den Umfang und für die Art 
des digitalen mobilen Ausbildens gelten die Vorschriften des BBiG zur Eignung von Ausbil-
dungsstätte, Ausbildungspersonal und zur Überwachung entsprechend weiterhin.3  

Hierfür muss das Ausbildungspersonal bei Bedarf qualifiziert und ein methodisch-didakti-
sches Konzept für den Einsatz digitaler Medien und Technologien erstellt werden.4 

2. § 14 Absatz 1 Nummer 3 BBiG 

Die Ergänzung präzisiert die von den Ausbildenden kostenlos zur Verfügung zu stellenden 
Ausbildungsmittel im Hinblick auf das nach § 28 Absatz 2 BBiG ermöglichte digitale mobile 
Ausbilden.  

 
2 Vgl. § 28 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 a.E. BBiG. 
3 Deutscher Bundestag, Drucksache 20/10857, S. 43. 
4 Vgl. HA-Empfehlung Nr. 179. 
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Hierfür zusätzlich erforderliche Hard- und Software ist vom Betrieb für die Auszubildenden 
entsprechend auch außerhalb der Ausbildungsstätte zur Verfügung zu stellen. 

IV. Anrechnung der Wegezeiten, § 15 BBiG  

Nach ständiger Rechtsprechung des BAG gehören zu den Zeiten der Teilnahme am Berufsschul-
unterricht neben den Zeiten des notwendigen Verbleibs an der Berufsschule während der un-
terrichtsfreien Zeit auch die notwendigen Wegezeiten zwischen Berufsschule und Ausbildungs-
betrieb. Sie gehören zu den Zeiträumen, in denen Auszubildende zwar nicht am Berufsschulun-
terricht teilnehmen müssen, aber wegen des Schulbesuchs aus tatsächlichen Gründen gehindert 
sind, im Ausbildungsbetrieb an der betrieblichen Ausbildung teilzunehmen.  

1. § 15 Absatz 2 Nr. 1 BBiG 

Nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 BBiG haben Ausbildenden die Auszubildenden für die Teil-
nahme am Berufsschulunterricht freizustellen. Bislang wurde nach § 15 Absatz 2 Nr. 1 BBiG 
die Berufsschulunterrichtszeit einschließlich der Pausen auf die Ausbildungszeit angerechnet.  

Nun wird zur Klarstellung des o.g. der § 15 Absatz 2 Nummer 1 BBiG um die Anrechnung not-
wendiger Wegezeiten zwischen Berufsschule und Ausbildungsstätte ergänzt. Nicht angerech-
net wird dagegen die Wegezeit, die Auszubildende von der Wohnung bis zur Berufsschule be-
nötigen oder nach der Schule zur eigenen Wohnung.  

2. § 15 Absatz 2 Nr. 4 BBiG 

Nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 BBiG haben Ausbildenden die Auszubildenden für die Teil-
nahme an Prüfungen und Ausbildungsmaßnahmen, die auf Grund öffentlich-rechtlicher oder 
vertraglicher Bestimmungen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen sind, freizustel-
len. Bislang wurde nach § 15 Absatz 2 Nr. 4 BBiG die Zeit der Teilnahme einschließlich der 
Pausen angerechnet. 

Nun wird auch hier zusätzlich die notwendige Wegezeit zwischen Teilnahmeort und Ausbil-
dungsstätte angerechnet. 

V. Elektronisches betriebliches Zeugnis, § 16 Absatz 1 Satz 2 BBiG 

Elektronisches betriebliches Zeugnis nunmehr möglich 

Die Erteilung von Zeugnissen wird für die gesetzliche elektronische Form geöffnet (§ 126a BGB). 
Danach können Ausbildende das Zeugnis mit Einwilligung der Auszubildenden auch in elektroni-
scher Form erteilen.  

Bei der elektronischen Form muss der Aussteller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen 
und das elektronische Dokument mit seiner qualifizierten elektronischen Signatur versehen, 
§ 126a BGB. 
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VI. Kündigung, § 22 Absatz 3 BBiG 

Die elektronische Form der Kündigung ist ausgeschlossen 

Hierbei handelt es sich um eine Klarstellung und Anpassung an § 623 BGB, wonach die elektroni-
sche Form der Kündigung ausgeschlossen ist. 

VII. Antrag auf Eintragung, § 34 BBiG 

Elektronische Kontaktdaten nunmehr Pflichtangabe beim Antrag auf Eintragung in das Ausbil-
dungsverzeichnis  

Die Eintragung elektronischer Kontaktdaten in das Verzeichnis soll die moderne Kommunikation 
der zuständigen Stellen mit den Auszubildenden bzw. deren gesetzlichen Vertretern und Vertre-
terinnen, Ausbildenden und dem Ausbildungspersonal ermöglichen. In § 34 Absatz 2 Nr. 1, 3, 10 
und 11 BBiG wird nun festgelegt, dass die zuständigen Stellen künftig die elektronischen Kon-
taktdaten der Beteiligten erfassen und so rechtssicher mit diesen elektronisch kommunizieren 
können.  

Hierzu zählen E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Die Beteiligten haben die Entscheidungs-
möglichkeit, welche ihrer elektronischen Medien sie angeben. Ist keine elektronische Kontakt-
möglichkeit angegeben, so gilt § 35 Absatz 1 Nr. 1 BBiG. Die Eintragung kann nicht erfolgen.  

VIII. Mitteilung des Prüfungsergebnisses Abschlussprüfung (AP) Teil 1, § 37 BBiG 

Elektronische Mitteilung der Ergebnisse der AP Teil 1 nunmehr möglich 

Durch das Einfügen der Formulierung „schriftlich oder elektronisch“ ist nun an Stelle einer aus-
schließlich schriftlichen, auch eine elektronische Mitteilung des Ergebnisses der Prüfungsleis-
tung möglich.  

IX. Berufsschulnote auf IHK-Zeugnis, § 37 Absatz 3 Satz 4 BBiG 

Die verbindliche Ausweisung der berufsschulischen Leistungsfeststellungen auf dem Ab-
schlusszeugnis der IHK wird ermöglicht 

Bislang erfolgte eine Ausweisung nur auf Antrag der Auszubildenden. Daran hat sich nichts ge-
ändert. 

Die Verpflichtung zur Ausweisung der Berufsschulnote auf dem Abschlusszeugnis greift nur 
dann, soweit das Bundesland die automatische Übermittlung der Berufsschulnoten an die zu-
ständigen Stellen unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben landesrechtlich (z.B. in den 
Schulgesetzen der Länder) geregelt hat. In diesem Fall sind die Berufsschulen nach Landesrecht 
zur Übermittlung verpflichtet. 

Haben die Länder die Übermittlung der Berufsschulnote landesgesetzlich nicht geregelt, so be-
steht (außer auf Antrag) auch keine Plicht der IHK die Berufsschulnote auf dem IHK-
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Abschlusszeugnis auszuweisen. Wenn kein Antrag besteht, müssen die Ergebnisse berufsschuli-
scher Leistungsfeststellungen auf dem Abschlusszeugnis der IHK also nur dann verbindlich und 
separat zu den Ergebnissen der Abschlussprüfung nachrichtlich ausgewiesen werden, sofern im 
jeweiligen Bundesland (z.B. im Schulgesetz) eine Rechtsgrundlage für die verpflichtende Über-
mittlung der Berufsschulnoten an die zuständigen Stellen unter Beachtung datenschutzrechtli-
cher Vorgaben besteht. 

X. Virtuelle Teilnahme von Prüfenden, § 42a BBiG 

Die Nutzung von Videokonferenztechnik durch Prüfende bei der Abnahme und Bewertung 
von flüchtigen Prüfungsleistungen wird ermöglicht.  

Die virtuelle Sitzungsteilnahme von Prüfenden und die Nutzung elektronischer Kommunika-
tion - insbesondere bei der Beschlussfassung - außerhalb der Abnahme von Prüfungen - wird 
ermöglicht. 

Durch die Aufnahme des § 42a BBiG sollen digitale Möglichkeiten in Form der virtuellen Zuschal-
tung für Prüfende rechtsicher eröffnet werden. Diese Option soll die Flexibilität des Ehrenamtes 
weiter steigern und gleichzeitig Zeiten und Kosten der Anfahrt sowie die damit zusammenhän-
gende Entschädigung und Freistellung von der Arbeit minimieren. 

XI. Digitaler Ausbildungsnachweis, § 43 BBiG 

Digitale Vorlage des elektronischen Ausbildungsnachweises bei IHK möglich 

Ausbildungsnachweise können nach § 13 Nr. 7 BBiG schriftlich oder elektronisch geführt wer-
den. Für die Zulassung zur Abschlussprüfung war bislang Schriftform erforderlich. Um ein medi-
enbruchfreies Verfahren vom Führen des Ausbildungsnachweises bis hin zur Zulassung zur Ab-
schlussprüfung zu gewährleisten, wird durch die Änderung des § 43 Absatz 1 Nummer 2 BBiG 
die elektronische Vorlage des Ausbildungsnachweises bei der zuständigen Stelle ermöglicht. 
Neu ist auch, dass der Ausbildungsnachweis über den Ausbildenden bei der zuständigen Stelle 
vorgelegt werden muss. 

XII. Anzeige einer Umschulungsmaßnahme, § 62 BBiG 

Die Anzeige eine Umschulungsmaßnahme kann nunmehr auch elektronisch erfolgen. Zudem ist 
eine Kopie des Umschulungsvertrages bei der Anzeige nunmehr ausreichend.  

XIII. Anzeige der Durchführung einer Maßnahme der Berufsausbildungsvorbereitung, 
§ 70 BBiG 

Die Anzeige kann nunmehr auch elektronisch erfolgen. 
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